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Erstellt auf Basis des BLSV Rahmenkonzepts, welches wiederum alle Vorgaben des 

bayrischen Staatsministeriums für Vereine zum aktuellen Zeitpunkt umfasst. 

Das Konzept wurde dem Bürgermeister der Gemeinde Eurasburg vorgelegt und mit 

ihm abgestimmt. Zudem haben wir uns vor der Umsetzung telefonisch mit dem Land-

ratsamt Aichach und dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt, die uns die Frei-

gabe zur Wiederaufnahme des Trainings nach diesem Konzept erteilten. 
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Hygieneschutzkonzept für Sportvereine - Empfehlung 
 

Im Rahmen der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wird seitens des Bayerischen Staatsministeriums 

des Innern, für Sport und Integration ein Hygieneschutzkonzept für Sportvereine gefordert. Die einzel-

nen Vorgaben sind im Rahmenkonzept für den Sport enthalten, die unter folgendem Link abrufbar sind:  

 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/402/baymbl-2020-402.pdf 

 

Zur Orientierung stellen wir unseren Sportvereinen ein Muster für ein Hygieneschutzkonzept zur Verfü-

gung, das die einzelnen Punkte der Rahmenverordnung beinhaltet. Außerdem besteht die Möglichkeit, 

dass der Sportverein dieses Konzept individuell auf seine Bedürfnisse anpasst. 

 

Neben diesem Hygieneschutzkonzept für Vereine steht das BLSV Service-Center natürlich gerne auch 

per Mail unter service@blsv.de sowie telefonisch unter 089/15702-400 zur Verfügung. 

Allgemeine Informationen zum Hygieneschutzkonzept* 

Individuell anpassbar: 

Das Konzept kann individuell auf die einzelnen Bedürfnisse des Vereins angepasst werden. Einfach 

Punkte ergänzen und bearbeiten. Das Konzept dient als Grundlage für die Vereinsarbeit.  

Plakat für Vereinsaushang: 

Die wichtigsten Punkte sind auch als Plakat für den Vereinsaushang, für den Upload auf die Website 

etc. dargestellt. Das Plakat ist unter folgendem Link abrufbar:  

https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Plakat_Sportbetrieb_Allgemein.pdf 

Vorzeigbar: 

Auf Nachfrage muss der örtlichen Gesundheitsbehörde das Schutzkonzept vorgezeigt werden. Die-

ses Konzept bildet die Basis dafür.  

 

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website unter www.blsv.de/coronavirus.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

*Die Empfehlung dient nur der allgemeinen Information und nicht der Beratung in konkreten Fällen. Der BLSV ist bemüht, für die Richtigkeit und 

Aktualität aller in der Empfehlung enthaltenen Informationen zu sorgen. Für die Richtigkeit, die Vollständigkeit, die Aktualität oder Qualität der 

bereitgestellten Informationen wird jedoch keine Gewähr übernommen. Die Haftung für den Inhalt der Informationen wird ausgeschlossen, soweit 

es sich nicht um vorsätzliche oder grob fahrlässige Falschinformation handelt  

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/402/baymbl-2020-402.pdf
mailto:service@blsv.de
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Plakat_Sportbetrieb_Allgemein.pdf
http://www.blsv.de/coronavirus
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Organisatorisches 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der 

Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert 

sind.  

▪ Homepage 

▪ Whatsapp-Gruppen 

▪ Aushang an der Halle + Plakat vom BLSV 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde das Personal (Vorstände, Trainer, 

Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.  

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platz-

verweis.  

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-

schen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist 

untersagt. 

o Körperkontakt innerhalb der Trainingseinheit ist zum Zwecke der Hilfestellung durch den 

Übungsleiter erlaubt. 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training untersagt.  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 

auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Ein-

malhandtücher ist gesorgt.  

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung und 

Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch im Out-

door-Bereich.  

o Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte Kontakt mit Sport-

geräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch den Sportler selbst 

gereinigt und desinfiziert.  

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Ver-

fügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Außerdem 

werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal pro Trainingstag gereinigt. 

▪ Nur die Toilette auf dem Gang vor der Halle wird benutzt. Jeder Benutzer desinfiziert 

den Toilettenring selbstständig nach der Benutzung (Desinfektionsmittel steht dazu zur 

Verfügung) 

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch frequen-

tierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden alle 3 Stunden von einem Übungsleiter desinfiziert.  

▪ Ausreichend Desinfektionsmittel im Geräteraum und Ü-Leiterraum wird zur Verfügung  

gestellt 
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o Unsere Indoorsportanlagen werden alle 120 Minuten so gelüftet, dass ein ausreichender 

Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanla-

gen verwendet.  

o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilnehmer-

zahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter hat stets 

feste Trainingsgruppen.  

▪ Dokumentation mit Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer 

oder E-Mail-Adresse) einer Person je Hausstand und Zeitraum des Aufenthaltes (Vor-

lage wird bereitgestellt; Listen werden 3 Wochen lang aufbewahrt) 

o Für Trainingspausen stehen ausreichend gekennzeichnete Flächen zur Verfügung, die im An-

schluss gereinigt werden.  

▪ Irrelevant für uns 

o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte mehr 

als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht.   

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahr-

zeug zu tragen sind. 

o Während der Trainings- und Sporteinheiten (inkl. bei Wettkämpfen) sind Zuschauer untersagt. 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbst-

ständig entsorgt.  

o Sämtliche Trainingseinheiten werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontakt-

personenermittlung sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen 

auch immer gleich gehalten.  

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teil-

nahme am Training untersagt.  

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestab-

stands von 1,5 Metern hingewiesen.  

▪ Beim Eltern-Kind-Turnen darf nur ein Elternteil sein Kind begleiten, nicht beide. 

▪ Bei den anderen Kinderturnkurse werden die Kinder von Ihren Eltern lediglich gebracht 

und abgeholt (die Eltern betreten dabei nicht die Halle) 

▪ Bei kleineren Kindern darf ein Elternteil das Kind in die Hall begleiten und beim Umzie-

hen helfen. Danach verlassen die Eltern die Halle umgehend bis zur Abholung Ihrer 

Kinder 

▪ Beim Eltern-Kind-Turnen ziehen sich Kind und Elternteil in den Umkleidekabinen um 

und nehmen anschließend Ihre Sachen mit in die Halle. Nach dem Training verlassen 

beide die Halle über den Seiteneingang. 

▪ Zum Umziehen verteilen sich die Sportler auf beide Umkleidekabinen. Auch die Gänge 

können benutzt werden, um genügend Abstand zu gewährleisten 
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▪ Eltern bringen Ihre Kinder max. 5 min vor Trainingsstart zur Halle und holen sie auch 

wieder pünktlich ab 

▪ An Tagen mit aufeinanderfolgenden Kursen wurden die Übungsstunden verkürzt, um 

Begegnungen von ankommenden und die Halle verlassenden Personen zu vermeiden 

und um die Halle ausreichend lüften zu können 

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände.  

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

▪ Desinfektionsmittel mit Ellbogenspender im Eingangsbereich der Halle wird bereitge-

stellt 

Zusätzliche Maßnahmen im Outdoorsport 

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlan-

gen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.  

o Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenheiten (längere 

Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst. 

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  

o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten beschränkt.  

o Zwischen den Trainingsgruppen (i.d.R. während der Pause) wird mind. 15 Minuten vollumfäng-

lich gelüftet, um einen ausreichenden Luftaustausch gewährleisten zu können.  

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlan-

gen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.  

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände (speziell 

auch im Indoorbereich).  

o Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenheiten (längere 

Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst. 

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

o Die Benutzung der Duschen ist nicht gestattet 

o Bei der Nutzung von Umkleiden ist eine entsprechende Fußbekleidung zu nutzen. 

o In den Umkleiden wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. 

o Die Anzahl der Personen in den Umkleiden und orientiert sich an deren Größe und den vor-

handenen Lüftungsmöglichkeiten. 
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o Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird beachtet.  

o Die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden täglich gereinigt und desinfiziert. Zustän-

dig hierfür ist die Gemeinde Eurasburg. 

 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Vorstand Hauptverein  


